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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Mitte Februar 2021 bestätigte die Bundeskanzlei die  Lancierung der Eidgenössischen
Volksinitiative «Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung
(Steuergerechtigkeits-Initiative)», welche die Umstellung der Besteuerung natürlicher
Personen von einer Ehepaar- zu einer Individualbesteuerung forderte. Dem
Initiativkomitee gehörten zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier der FDP
an, aber auch Parlamentsmitglieder und allgemein Mitglieder anderer Parteien oder von
verschiedenen Organisationen, etwa alt-Bundesrätin Ruth Metzler sowie der Präsident
des Arbeitgeberverbandes, Valentin Vogt, und der Präsident des
Gewerkschaftsdachverbands Travailsuisse, Adrian Wüthrich. Am 8. März 2021, dem
internationalen Frauentag, präsentierte das Initiativkomitee die Initiative, bevor tags
darauf die Unterschriftensammlung starten sollte. Dabei betonte etwa Mitinitiantin
Christa Markwalder (fdp, BE), dass sich die «freisinnigen Frauen mit Verbündeten aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft» mit der Initiative für eine Abschaffung der
Heiratsstrafe sowie für mehr Gleichstellung einsetzten. Alt-Bundesrätin Metzler
betonte, dass die Individualbesteuerung die fairste Besteuerung von Einkommen und
Vermögen darstelle, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit besteuere und überdies eine
vom Zivilstand unabhängige Besteuerung erlaube. 
In den Medien wurde insbesondere der Effekt der Ehepaarbesteuerung auf die
Erwerbstätigkeit der Zweitverdienenden, üblicherweise noch immer die Frauen,
aufgezeigt: Dadurch dass die Einkommen von Ehepaaren addiert würden, gelangten
Ehepaare mit der Ehepaarbesteuerung in höhere Progressionsstufen, je höher das
Einkommen der Zweitverdienenden ist. Folglich gingen von der Ehepaarbesteuerung
negative Erwerbsanreize auf die Zweitverdienenden aus, erwähnte die Presse
mehrfach. Diese sollten nun durch Einführung der Individualbesteuerung korrigiert
werden. Diskutiert wurde aber auch, dass es bei jeder Revision auch Verliererinnen und
Verlierer gebe, hier insbesondere die Einverdienendenhaushalte. Damit bringe die
Initiative insbesondere die ehemalige CVP in Bedrängnis, die ein Nachfolgeprojekt für
ihre Initiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe angekündigt hatte, bei dem sie jedoch
wie bei der ursprünglichen Initiative weiterhin auf die Ehepaarbesteuerung setzen will. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.02.2021
ANJA HEIDELBERGER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Seit Jahren wird das Thema des Fachkräftemangels immer wieder in den Medien
diskutiert. Besondere Aufmerksamkeit erhielt es im Juni 2023 im Rahmen einer
Medienkonferenz, in welcher der Präsident des Arbeitgeberverbandes, Valentin Vogt,
aufzeigte, dass im Juni 2023 rund 130'000 Stellen unbesetzt waren. Bis ins Jahr 2040
würden etwa 431'000 Personen auf dem Arbeitsmarkt fehlen, ergänzte der Präsident
von Economiesuisse, Christoph Mäder. Gemäss NZZ fehlten vor allem Fachleute mit
einer Berufslehre. Schweizweit waren gemäss Medien vor allem Arbeitskräfte im IT-
Bereich, in der Pflege und in der Gastronomie gefragt, während in der Romandie
insbesondere die Bereiche der Uhrenindustrie, der Mikropräzision und von Medtech
Probleme mit Fachkräftemangel aufwiesen, wie die französischsprachigen Zeitungen
berichteten. Bereits im August 2023 hatte eine Studie der Beratungsfirma PWC
zusammen mit dem Smart Government Lab der Universität St. Gallen prognostiziert,
dass bis 2030 rund 130'000 Fachkräfte im öffentlichen Dienst, also in Bildung,
Sicherheit, Gesundheitswesen und in der öffentlichen Verwaltung fehlen werden. 

Als Grund für den Fachkräftemangel nannten die Medien die Pensionierung der
sogenannten «Babyboomer», also von Personen, die zwischen 1946 und 1964 geboren
wurden. Von Jahr zu Jahr gehen mehr Arbeitnehmende in den Ruhestand, als junge
Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen. Gemäss Arbeitgeberverband führten die
nicht besetzten Stellen zu Wertschöpfungsverlusten von CHF 5 Mrd. pro Jahr. Zudem
habe der Fachkräftemangel Folgen für die Finanzierung der Altersvorsorge, da weniger
Personen im Erwerbsalter für die Renten der Pensionierten aufkommen müssen, so der
Arbeitgeberverband weiter. 

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.06.2023
GIADA GIANOLA
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Vertreterinnen und Vertreter von Wirtschaftsverbänden schlugen gegenüber den
Medien verschiedene Lösungen für das Problem vor. So solle man es beispielsweise
älteren Menschen ermöglichen, auch über das Rentenalter hinaus auf dem Arbeitsmarkt
zu bleiben. Weiter soll allen in der Schweiz ausgebildeten Fachkräften die Möglichkeit
gegeben werden, in der Schweiz zu arbeiten. Zudem soll die Einwanderung
ausgebildeter Personen nicht gestoppt werden. Schliesslich sollten auch die
Arbeitsbedingungen so angepasst werden, dass Familie und Beruf besser vereinbar
wären, wodurch Frauen in höheren Pensen arbeiten könnten. 2

Löhne

Aufgrund der steigenden Inflation und der damit verbundenen Senkung der Kaufkraft,
getrieben unter anderem von hohen Energiepreisen und dem Anstieg der
Krankenkassenprämien, forderten verschiedene Gewerkschaften im Juni 2022 eine
generelle Lohnerhöhung. Konkret forderten der Kaufmännische Verband Schweiz,
Angestellte Schweiz und die Unia einen Lohnanstieg für das Jahr 2023 von bis zu 4
Prozent, der Schweizerische Gewerkschaftsbund gar zwischen 4 und 5 Prozent.
Gegenüber den Medien begründeten sie ihre Forderungen durch die gute Ausgangslage
der Arbeitnehmenden aufgrund des herrschenden Fachkräftemangels. 
Neben diesen allgemeinen Forderungen verlangten auch die Bauarbeitenden höhere
Löhne sowie bessere Arbeitsbedingungen, zumal Ende 2022 der Landesmantelvertrag
(LMV) für den Bau auslief und somit neu verhandelt werden musste. Dazu trafen sich
Ende Juni 2022 Bauarbeitende aus der ganzen Schweiz in Zürich zu einer
Demonstration.

Erneut laut wurden die Forderungen nach einer allgemeinen Lohnerhöhung im
September 2022 im Zusammenhang mit der «Krise der Lebenskosten», die auch im
Parlament einige Aufmerksamkeit erhielt. Gegenüber den Medien betonte etwa SGB-
Präsident und Nationalrat Pierre-Yves Maillard (sp, VD), dass die Lohnforderungen der
Gewerkschaften in Anbetracht dessen, was man von den Bürgerinnen und Bürgern mit
den Elektrizitätssparmassnahmen verlange, «bescheiden» sei. Der Bundesrat hatte
zuvor die Unternehmen und die Bevölkerung zum Energiesparen aufgefordert.
Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt erachtete eine allgemeine Lohnerhöhung hingegen
als «unrealistisch». Dennoch konnte er sich einen Lohnanstieg in denjenigen Branchen
vorstellen, in denen ein grosser Fachkräftemangel herrschte, etwa in der Gastronomie
oder in der Informatik. Die NZZ rechnete gar mit Reallohneinbussen in den meisten
Branchen, wie es auch in anderen Jahren mit Inflation zu beobachten gewesen sei.
Jedoch sei der Lohnanstieg mittel- bis langfristig grösser als der Preisanstieg. Michael
Siegenthaler, Experte der Konjunkturforschungsstelle der ETHZ, erachtete jedoch eine
Lohnerhöhung für die Unternehmen als zumutbar, zumal viele Unternehmen in der
ersten Hälfte 2022 ihre Gewinne und Umsätze hätten steigern können.

Im November 2022 präzisierten verschiedene Gewerkschaften ihre Forderungen und
verlangten unter anderem einen monatlichen Lohn von mindestens CHF 4'500 bis CHF
5'000. Maillard, interviewt in La Liberté, präzisierte, dass die Absicht nicht war,
schweizweit Mindestlöhne einzuführen, sondern die Forderung in den GAV zu
verankern. Diese Forderung führte zu einer Diskussion in der Presse zum Thema
Lohnschutz und Mindestlohn. So kritisierte etwa Avenir Suisse im Tages-Anzeiger den
Lohnschutz, zumal dieser dem Arbeitsmarkt schade, indem er mehr administrative
Hürden schaffe und so die Arbeitsmarktpartizipation senke. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.11.2022
GIADA GIANOLA

Sozialversicherungen
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Berufliche Vorsorge

Nachdem der Kompromiss der Sozialpartner zur Reform der beruflichen Vorsorge im
Juli 2019 anfänglich mehrheitlich auf zurückhaltendes Wohlwollen gestossen war,
wurde die Kritik an den Reformplänen schon bald darauf immer lauter. So berichtete
etwa der Tages-Anzeiger im September darüber, dass «namhafte
Pensionskassenverantwortliche» den neu zu schaffenden Rentenzuschlag kritisierten.
Da niemand den Kompromiss der Sozialpartner torpedieren wolle, sei diese Kritik nur
hinter vorgehaltener Hand zu vernehmen, berichtete der Tages-Anzeiger weiter. 
Dies änderte sich aber mit der Zeit deutlich: Immer häufiger berichteten die Medien
über immer neue Kritikerinnen und Kritiker: Angefangen mit dem Verband
Scienceindustries und dem Verband der Chemie- und Pharmaindustrie kamen bald
diverse Branchenverbände des Arbeitgeberverbands sowie der Versicherungsverband
hinzu. Ende März 2020 berichtete die NZZ, dass sich in der Zwischenzeit zahlreiche
gewichtige Branchen des Arbeitsgeberverbandes gegen das Modell der Sozialpartner
ausgesprochen hätten, darunter Verbände aus Chemie und Pharma, Banken,
Detailhandel, Bau, Versicherungen, Gastgewerbe, Informatik und Telekommunikation
sowie der Hotellerie. Gewichtige befürwortende Mitglieder des Arbeitgeberverbands
machte die Zeitung nur noch im Verband der Maschinenindustrie Swissmem aus. Der
Arbeitgeberverband verwies jedoch auch auf die Unterstützung verschiedener
Mitgliederverbände aus dem Gewerbe, wenn auch deren Dachverband zu den grössten
Kritikern gehörte und einen eigenen Vorschlag präsentiert hatte. 

Im Zentrum der Kritik stand der Rentenzuschlag, den Mitglieder der
Übergangsgeneration erhalten sollten, weil ihr Umwandlungssatz reduziert würde, sie
aber nicht mehr genügend Zeit hätten, um zusätzliches Altersguthaben anzusparen.
Einerseits wurde kritisiert, dass hier mit dem Umlageverfahren ein systemfremdes
Element ins BVG-System eingefügt werde. Andererseits sei es nicht nötig, allen
Versicherten diesen Rentenzuschlag auszubezahlen: Sowohl Versicherte in
Pensionskassen, die ihre technischen Parameter bereits angepasst hätten und deren
Versicherte entsprechend nicht mit Renteneinbussen rechnen müssten, als auch
Personen mit hohen Einkommen, die diesen Zuschlag nicht nötig hätten, sollten davon
ausgenommen werden. Ebenfalls diskutiert, wenn auch deutlich weniger hitzig, wurde
über die Höhe des Koordinationsabzugs, dessen Reduktion verschiedene
Gruppierungen als zu gross erachteten. Umstritten war in den Medien aber auch die
Frage der tatsächlichen Höhe der Ersatzquote, also des Anteils des vorherigen
Einkommens, den man nach der Pensionierung erhält. Die Bundesverfassung sieht vor,
dass 1. und 2. Säule zusammen «die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in
angemessener Weise» ermöglichen sollen (Art. 113a BV). Dies wird gemeinhin als 60
Prozent des letzten Einkommens verstanden. Nun erklärte das Beratungsunternehmen
C-Alm in einer Studie, dass man bei der Schaffung des BVG in den 1980er Jahren
angenommen habe, dass die Verzinsung der Altersguthaben etwa dem prozentualen
Lohnwachstum entsprechen würde; seither habe die Verzinsung das Lohnwachstum
aber durchschnittlich um 1.2 Prozent übertroffen. Und selbst zukünftig würde eine im
Vergleich zum Lohnwachstum um 0.7 Prozent höhere Verzinsung erwartet. Damit liege
die Ersatzquote für die berufliche Vorsorge bei 41 Prozent und damit ebenfalls deutlich
höher als vorgesehen. Zusammen mit der AHV-Rente komme man damit deutlich über
60 Prozent. Zudem sei die Kaufkraft der Renten heute höher und sie würden für einen
um 30 Prozent längeren Zeitraum ausbezahlt als früher. 
Diese positive Einschätzung der Rentensituation teilte der Pensionierungs-Barometer
2019, eine Studie des VZ Vermögenszentrums, nicht. Die Studie zeigte, dass sich die
durchschnittliche Rente der 1. und 2. Säule eines 65-Jährigen mit einem Einkommen
über CHF 100'000 bis 2018 im Vergleich zu 2002 deutlich verringert habe: 2002 habe
sie 62 Prozent seines Einkommens betragen, 2018 nur noch 55 Prozent – und liege
damit unter dem gemäss Ersatzquote nötigen Anteil von 60 Prozent. Diese Werte
dürften sich weiter verschlechtern, betonten die Studienautoren. Zwar sei der
Absolutbetrag der Renten dank dem AHV-Teuerungsausgleich leicht gestiegen,
berücksichtige man aber den Teuerungsausgleich bei den Löhnen, erhalte man ein
«klares Minus». Zukünftig würden die Renten vermutlich so stark sinken, dass man auch
absolut weniger Rente erhalte als früher. Damit habe auch die AHV für die
Rentnerinnen und Rentner an Bedeutung gewonnen: 2002 sei sie für ein Drittel der
Gesamtrente verantwortlich gewesen, 2019 für die Hälfte. 

Bei den Befürwortenden konzentrierten sich die Medien vor allem auf den
Arbeitgeberverband, der sich vehement für das Sozialpartnermodell einsetzte; allen
voran der Präsident des SAV, Valentin Vogt, verteidigte den Vorschlag in verschiedenen
Zeitungsinterviews. Der SAV wehrte sich unter anderem gegen die oben genannte

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.03.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Studie von C-Alm, die den «Sozialpartnerkompromiss schlecht[rede]». C-Alm hatte die
Kosten des Sozialpartnermodells jährlich auf CHF 3.25 Mrd. berechnet, während die
Kosten der Modelle von Asip (CHF 2.1 Mrd.) und dem Gewerbeverband (CHF 1.3 Mrd.)
deutlich tiefer zu liegen kamen. Diese Zahlen seien falsch, zumal die Studienautoren
sich an den Zahlen der Altersvorsorge 2020 orientiert hätten, bei der es mehr
Betroffene der Übergangsgeneration gegeben hätte als beim Sozialpartnerkompromiss,
betonte der Arbeitgeberverband. Obwohl C-Alm diese Anschuldigung zurückwies,
musste es seine Kostenschätzung für das Sozialpartnermodell gemäss dem Tages-
Anzeiger kurze Zeit später auf CHF 3.05 Mrd. und damit auf dieselbe Zahl, die der
Bundesrat zuvor angegeben hatte, reduzieren. Der Arbeitgeberverband hingegen ging
für sein Modell weiterhin von Kosten in der Höhe von CHF 2.7 Mrd. aus, genauso hoch
wie er auch die Kosten beim Asip-Modell schätzte. Denn auch die Rückstellungen der
Pensionskasse, mit denen die Asip den Rentenzuschlag finanzieren wollte, müssten als
Kosten ausgewiesen werden, begründete er die Differenz zu den CHF 2.1 Mrd., welche
C-Alm für das Asip-Modell ausgewiesen hatte. Auch den Vorwurf der Medien, einzelner
Parteien und unter anderem auch von SGK-NR-Präsidentin Ruth Humbel (cvp, AG),
wonach kaum noch Mitglieder des Verbands hinter dessen Vorschlag stünden, wies der
Arbeitgeberverband vehement zurück; ausser vier Mitgliederverbänden stehe die grosse
Mehrheit der 95 Verbände hinter der Lösung. Die Tatsache, dass neben dem SAV vor
allem linke Parteien und Gewerkschaften das Sozialpartnermodell öffentlich lobten,
wertete die NZZ als Hinweis darauf, dass der Arbeitgeberverband den «Gewerkschaften
auf den Leim gekrochen» sei. 

Anfang Februar waren sich schliesslich die Medien grösstenteils einig, dass der
Vorschlag der Sozialpartner, den der Bundesrat in der Zwischenzeit in die
Vernehmlassung geschickt hatte, im Parlament kaum noch Chancen auf Erfolg haben
werde: Die SVP hatte sich schon von Anfang an dagegen ausgesprochen, zumal das
gemäss Fraktionspräsident Aeschi (svp, ZG) der Anfang der Verschmelzung von AHV und
zweiter Säule wäre. In der Zwischenzeit hatte auch die FDP-Fraktion beschlossen, die
Umlagekomponente im BVG abzulehnen, weil sie systemfremd sei. Den «Todesstoss»,
wie es die Sonntagszeitung formulierte, versetzte dem Sozialpartnermodell schliesslich
die CVP Mitte Februar, als sich ihre Bundeshausfraktion gegen das Umlageverfahren in
der 2. Säule aussprach. Somit blieben einzig noch die GLP, die das Umlageverfahren
zwar nicht unterstützte, sich aber zur Schaffung einer mehrheitsfähigen Reform einer
entsprechenden Diskussion nicht verschliessen wollte, sowie die linken Parteien offen
für den Sozialpartnervorschlag. Damit hatte dieser noch vor Ende der Vernehmlassung
die Mehrheit im Parlament verloren. 

In der Zwischenzeit hatten nach dem Gewerbeverband und der Asip verschiedene
Gruppierungen neue Modelle präsentiert. So taten sich der Baumeisterverband, die
Swiss Retail Federation sowie der Verband «Arbeitgeber Banken», also Verbände aus
dem Hoch- und Tieflohnbereich, zur Allianz des «vernünftigen Mittelwegs» zusammen.
Die dem Arbeitgeberverband angehörenden Verbände schlugen ein neues Modell vor,
das einen Umwandlungssatz von 6 Prozent und einen Rentenzuschlag beinhaltete, der
jedoch von den Pensionskassen durch ihre Rückstellungen beglichen werden sollte. Der
Koordinationsabzug sollte weniger stark gesenkt werden und die Jungen sollten bei
entsprechendem Lohn bereits ab einem Alter von 20 Jahren mit der Einzahlung in die
Pensionskasse beginnen. 
Anfang Febraur 2020 schlug auch die CVP eine alternative Finanzierung für den
Rentenzuschlag vor, nämlich durch Reserven des Bundes oder durch ausserordentliche
Gewinne der SNB. Letzterer Vorschlag fand einigen Anklang, zumal er zuvor bereits von
verschiedenen Seiten angetönt worden war. Gleichzeitig würde er jedoch mit ähnlichen
Forderungen für die AHV kollidieren (etwa mit den Initiativen des SGB für eine 13. AHV-
Rente oder des Bunds der Steuerzahler) oder mit einer Motion von Alfred Heer (svp, ZH;
Mo. 18.4327). Kritisch zeigte sich unter anderem Hans-Ulrich Bigler gegenüber diesem
Vorschlag, da dieser die Unabhängigkeit der SNB in Frage stelle. Alex Kuprecht (svp, SZ)
schlug hingegen vor, dass die SNB zumindest ihre durch die Negativzinsen
entstandenen Gewinne auf die Altersguthaben zurückzahlen könne und sie dies am
besten gleich selber vorschlagen solle. 
Auch die bürgerlichen Jungparteien der BDP, CVP, EVP, FDP, GLP und SVP beteiligten
sich mit einem eigenen Modell an der Ideensammlung. Demnach solle der
Umwandlungssatz gesenkt und gleichzeitig an die Lebenserwartung und
Renditeerwartungen geknüpft werden. Der Rentenzuschlag solle durch eine einmalige
Erhöhung des Altersguthabens der Übergangsgeneration durch den Bund kompensiert
werden. Das fixe Rentenalter solle abgeschafft und stattdessen entsprechend einer
Motion der BDP an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Der Koordinationsabzug
solle gestrichen, das Pensionskasseneintrittsalter auf 18 Jahre gesenkt und die
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Altersgutschriften für alle Altersstufen vereinheitlicht werden.  

Diese Modelle kritisierte wiederum der Arbeitgeberverband: Sie alle erfüllten die
Anforderungen des Bundesrates, wonach es nicht zu Renteneinbussen kommen dürfe,
nicht, sagte Martin Kaiser, Leiter Sozialpolitik beim Arbeitgeberverband. Einzig das
Sozialpartnermodell stelle dies sicher. Die Kritik, wonach vom Rentenzuschlag auch
Personen profitierten, die diesen aufgrund ihrer hohen Einkommen gar nicht nötig
hätten, konterte er damit, dass nur Personen, die mindestens die Hälfte des Guthabens
in Rentenform beziehen, diesen Zuschlag erhalten sollten – was implizit vor allem die
weniger einkommensstarken Personen betreffe. 4

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Industrie, Handel und Unternehmer

Im Dezember wurde vom Bundesrat ein erster Entwurf zum Rahmenvertrag mit der EU
veröffentlicht, worauf die Meinungen der Wirtschaftsverbände insbesondere
betreffend des Lohnschutzes auseinandergingen, wie etwa der «Blick» berichtete.
Während SAV-Präsident Valentin Vogt und Hans Hess, Präsident von Swissmem, das
Abkommen verteidigten, da sie etwa den Lohnschutz auch im Zusammenhang mit den
flankierenden Massnahmen nicht als gefährdet betrachteten, enervierten sich die
Gewerkschaften darüber, dass der Lohnschutz Teil der Verhandlungen geworden sei.
Der neue SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard (sp, VD) etwa verlangte in einem Interview
mit der Aargauer Zeitung vom Bundesrat, sich an sein Versprechen zu halten, wonach
der Lohnschutz bei den Verhandlungen eine rote Linie sei, die nicht überschritten
werden dürfe. Eine ähnliche Meinung vertrat auch Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH) vom SGV,
denn der Lohnschutz, so Bigler gemäss «Blick», sei unverhandelbar. Würde der
Lohnschutz Teil des Abkommens, müsste die Schweiz Richtlinien und Änderungen der
EU automatisch übernehmen.
Später berichtete die Sonntagszeitung darüber, dass sich der Disput unter den
Verbänden weiter zuspitzte, als Vogt ohne Absprache mit dem Gewerbeverband
signalisierte, «den Rahmenvertrag mit grossen Geschenken an die Gewerkschaften
retten» zu wollen. Ein Skandal sei dies für Bigler, so die Sonntagszeitung, denn für
diesen stehe fest, dass der Vertrag in dieser Form nicht unterschrieben werden dürfe.
Später zog Vogt seine Offensive zurück, denn die Gewerkschaften sowie der
Gewerbeverband blieben ihrer Position treu.
Economiesuisse-Präsident Heinz Karrer schliesslich hatte bereits im Herbst in der NZZ
seine Überzeugung bekannt gegeben, dass im Hinblick auf die Verhandlungen über das
Rahmenabkommen mit der EU eine dynamische Übernahme von EU-Gesetzgebungen
seitens der Schweiz möglich sei. Da ein Schiedsgericht jeweils die Verhältnismässigkeit
überprüfen würde, sodass die EU keine unverhältnismässigen Retorsionsmassnahmen
beschliessen könnte, sehe er im Rahmenabkommen gar einen «grosse[n] Vorteil für die
Schweiz». Die Gesprächsverweigerung der Gewerkschaften halte er daher für
«unschweizerisch», wie das St. Galler Tagblatt zitierte. 5

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 15.12.2018
CHRISTIAN GSTEIGER

Neben Economiesuisse sprachen sich auch mehrere weitere Wirtschaftsverbände zu
Jahresbeginn 2019 für das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU aus,
wenngleich man noch einigen Klärungsbedarf und einiges Verbesserungspotenzial sah.
In der «Weltwoche» verkündete Monika Rühl, Vorsitzende der Geschäftsleitung von
Economiesuisse, man befürworte das Abkommen, weil es den Zugang zum EU-
Binnenmarkt sichere und die Rechtssicherheit zwischen der Schweiz und der EU
verbessere. Bedingungslosen Zuspruch erhielt das Abkommen vom
Wirtschaftsdachverband indes nicht: So seien etwa die hohen Schweizer Löhne zu
schützen und durch die vorgesehene vereinfachte Niederlassungsmöglichkeit dürfe
nicht der Anschein gemacht werden, EU-Bürger hätten Anrecht auf Schweizer
Sozialhilfe. Ferner müsse garantiert werden, dass die Schweiz ihr Steuersystem
«aufrechterhalten» könne. Diese Punkte, so liess Economiesuisse-Präsident Heinz
Karrer gegenüber den Medien verlauten, gelte es noch präzise abzuklären. Ähnlich
äusserten sich auch Swissmem-Präsident Hans Hess, SBVg-Präsident Herbert Scheidt
oder SAV-Präsident Valentin Vogt: Es gebe zwar Diskussionsbedarf, doch grundsätzlich
sei das Abkommen wichtig und richtig, da es die Prosperität der Schweiz sichere.
Vorerst verhalten gab sich der Schweizerische Gewerbeverband: SGV-Direktor Hans-
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Ulrich Bigler (fdp, ZH) meinte etwa, der Bundesrat dürfe den Vertrag nicht
unterzeichnen und müsse eine bessere Version aushandeln. Im April gab der Verband
dann bekannt, man wolle sich zum Vertragstext erst wieder äussern, wenn eine
definitive Fassung vorliege. Zudem sei nun die Abstimmung zur Begrenzungsinitiative
abzuwarten: Würde diese angenommen, hätte sich das mit dem Abkommen sowieso
erübrigt. 6

Die drei grossen Schweizer Wirtschaftsdachverbände Economiesuisse, SAV, SGV sowie
der SBV fassten gemeinsam die Nein-Parole zur viel diskutierten
Konzernverantwortungsinitiative, über die im November 2020 abgestimmt wurde. Diese
verlangte, dass Unternehmen rechtlich belangt werden können, sollten sie oder ihre
Tochterfirmen im Ausland gegen geltende Menschenrechte und Umweltstandards
verstossen.
Die Wirtschaft, so liess der neue Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder in einer
gemeinsamen Medienmitteilung verlauten, stehe ohne Wenn und Aber zu den
Menschenrechten und Umweltstandards, jedoch würde eine Annahme der Initiative
Betroffenen im Ausland kaum helfen, zu Rechtsunsicherheit führen und dabei die
Schweizer Wirtschaft unter Generalverdacht stellen. SAV-Präsident Valentin Vogt
betonte, dass die Initiative in Anbetracht der gegenwärtigen Corona-Situation
gefährlich sei: Die Schweizer Wirtschaft dürfe in einer derartigen Krise nicht auch noch
Eigentore riskieren. SGV-Präsident Regazzi befürchtete bei Annahme der Initiative
einen Domino-Effekt: Was anfänglich nur auf die Grosskonzerne abziele, treffe
letztendlich auch die KMU, denn die Forderungen der Initiative würde beispielsweise
auch für Lieferanten gelten. Nicht nur grosse, sondern auch kleine Unternehmen
müssten sich deshalb vorsorglich rechtlich absichern. Die KMU sah Regazzi denn bei
einer Annahme besonders betroffen, da Unternehmen mit einer kleinen
Rechtsabteilung bei einem Zwischenfall nicht in der Lage wären, sich rechtlich zu
wehren. Das«Wirtschaftsbashing» der Initianten müsse deshalb aufhören.
Schliesslich kam auch der Bauernverbandspräsident Markus Ritter zu Wort. Er sprach
von einer ungerechten Beweislastumkehr und hob hervor, dass auch die Schweizer
Landwirtschaft stark von Partnerunternehmen im Agrar- und Lebensmittelsektor
abhängig sei. Indirekt würde also auch die Schweizer Bauernschaft von der Initiative
getroffen.
Der Gegenvorschlag, welcher bei Ablehnung der Initiative in Kraft treten würde und
anstelle von rechtlichen Konsequenzen mehr Transparenz forderte, genoss von den
Verbänden Unterstützung. 7

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 11.11.2020
CHRISTIAN GSTEIGER

Natur und Umwelt

En novembre 2020, l'initiative pour des multinationales responsables a été refusée de
justesse par la majorité des cantons mais acceptée par 51.7 pour cent de la population.
Cette initiative était soutenue par une vaste alliance de la société civile, qui a de peu
manqué d'infliger une défaite cuisante aux milieux de l'économie et aux autorités
politiques majoritairement opposés à l'initiative. 114 ONG défendaient le texte. Parmi
elles se trouvaient notamment le WWF, Caritas, Greenpeace, Pro Natura, Terre des
Hommes et Helvetas. Operation Libero, Amnesty International et les milieux religieux
figuraient également parmi les partisans.
Alors qu'une alliance d'une telle ampleur avait rarement vu le jour en Suisse, ce
phénomène a été observé à deux reprises dernièrement, la révision de la loi sur la
chasse refusée en votation le 27 septembre 2020 ayant également été combattue par
de nombreuses ONG. Si cette alliance venait à se reproduire régulièrement, cela
pourrait modifier les rapports de force dans la sphère politique suisse. Comme le
souligne la NZZ, ces ONG sont, en effet, non seulement organisées de manière
professionnelle et rigoureuse, mais disposent surtout d'importants moyens financiers,
ce qui était jusqu'alors plutôt l'apanage des milieux économiques. D'après les
estimations, les deux camps ont dépensé chacun plus de CHF 10 millions au cours de la
campagne, faisant de celle-ci la plus chère de tous les temps. Cette nouvelle puissance
financière soulève néanmoins des questions sur la provenance des fonds. Les ONG
reçoivent notamment de l'argent de la Confédération ainsi que des dons exonérés
d'impôts. La Weltwoche mettait en avant ce qui pourrait s'apparenter à une subvention
des ONG par le contribuable. Selon l'hebdomadaire zurichois, Terre des Hommes aurait
par exemple reçu CHF 2.43 millions de la DDC l'an passé. Cette somme se monterait à
CHF 6.34 millions pour Swissaid, qui soutenait également l'initiative. Et le montant
obtenu par Helvetas de la part des pouvoirs publics serait de presque CHF 100 millions.
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Ces subventions ne sont pas problématiques en tant que telles mais peuvent le devenir
si elles sont utilisées dans des campagnes politiques. Valentin Vogt, le président de
l'UPS, réclamait dans la NZZ plus de transparence quant à la provenance et l'utilisation
des moyens financiers dont disposent les ONG. 
Alexandra Karle, directrice de la section suisse d'Amnesty International, défendait dans
une tribune publiée dans le Tages Anzeiger la légitimité des ONG à s'engager dans des
campagnes politiques. Elle rejetait le reproche d'«utilisation détournée» de l'argent
public et soulignait la nécessité de lier le travail sur le terrain à des actions politiques
conséquentes, prenant pour exemple l'engagement d'Amnesty International. Tout en
aidant les victimes de violations des droits humains à cause de l'exploitation du pétrole
au Nigeria ou dans les mines de Cobalt au Congo, l'ONG s'implique pour que les
multinationales soient soumises à des lois les obligeant à respecter ces droits.
Alexandra Karle rappelle également que les ONG telles qu'Amnesty International se
financent principalement grâce aux contributions de leurs membres et aux dons. 
L'importance politique grandissante des ONG s'observe également au Parlement, avec
de nombreux.euses élu.e.s ayant des rôles importants au sein de celles-ci. S'il semble
certain que ces organisations occupent désormais une place importante dans le
paysage politique suisse, la Weltwoche conclut son analyse en soulignant que leur
montée en puissance n'est pas qu'une question d'argent ou de représentation, mais
surtout le fruit de campagnes très bien menées, en particulier celle de l'initiative pour
des multinationales responsables. 8

Überparteiliche politische Interessen / Think Tanks

Im August 2021 gründeten bürgerliche Exponentinnen und Exponenten unter der
Bezeichnung «Allianz Sicherheit Schweiz» eine neue sicherheitspolitische
Organisation. Die Allianz erhielt professionelle Strukturen und eine permanente
Geschäftsstelle, was sie von ihrer Vorgänger-Organisation, dem «Verein für eine sichere
Schweiz», unterscheidet. Die Gründerinnen und Gründer wollten die Allianz damit
ausdrücklich auch als Gegengewicht zur GSoA positionieren. Der Bedarf nach einer
solchen Organisation auf bürgerlicher Seite sei unter anderem dadurch deutlich
geworden, dass in der Volksabstimmung vom September 2020 die vor allem von
armeekritischer Seite bekämpfte Beschaffung neuer Kampfjets um ein Haar gescheitert
wäre. Als eines ihrer Ziele formulierte die Allianz Sicherheit Schweiz denn auch, «eine
jederzeit einsatzbereite und schlagkräftige Fach- und Kampagnenorganisation
[bereitzustellen], die permanent und proaktiv die sicherheitspolitische
Meinungsbildung im parlamentarischen Prozess und in der Öffentlichkeit prägt sowie
Abstimmungskampagnen führt». Die Allianz wollte sich dabei nicht bloss auf
Armeefragen beschränken, sondern die Verbindung von innerer und äusserer
Sicherheit gesamtheitlich bearbeiten – also etwa auch Felder wie Wirtschaftsspionage,
Cybersicherheit oder Versorgungssicherheit abdecken.
Gründungspräsident der Allianz wurde der Ständerat und designierte FDP-Präsident
Thierry Burkart (fdp, AG), der bereits dem Vorgängerverein «für eine sichere Schweiz»
vorgestanden hatte. Auch die Liste der weiteren Vorstandsmitglieder liest sich wie ein
Who is Who aus bürgerlichen Parteien und wirtschaftlichen sowie
sicherheitspolitischen Interessenvereinigungen. So gehören dem Vorstand aus der
Politik auch die Mitte-Ständerätin Brigitte Häberli (mitte, TG), der Tessiner Lega-
Staatsrat Norman Gobbi (TI, lega), die FDP-Nationalrätin Jacqueline de Quattro (fdp, VD)
sowie der SVP-Nationalrat Franz Grüter svp, LU) an. Aus der Wirtschaft und armeenahen
Verbänden sassen im Gründungsvorstand der Arbeitgeberverbands-Präsident Valentin
Vogt, Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher, der Swissmem-Ressortleiter der
Rüstungssparten Matthias Zoller, Markus Niederhauser vom Westschweizer
Rüstungsindustrie-Verband Groupe romand pour le matériel de Défense et de Sécurité
(GRPM), die Präsidentin der Waadtländer Industrie- und Handelskammer (CVCI) Aude
Pugin, der Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft Stefan Holenstein, Paul
Röthlisberger vom Schweizer Schiesssportverband und Max Rechsteiner von der
Landeskonferenz der militärischen Dachverbände (LKMD). Offen war zunächst,
inwieweit sich auch der Schweizerische Gewerbeverband beteiligen würde.
Geschäftsführer wurde Marcel Schuler, der vorher als Kampagnenleiter für die FDP
Schweiz gearbeitet hatte. 9
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Arbeitgeber

Der Arbeitgeberverband (SAV) erhielt im Juni 2023 einen neuen Präsidenten. Severin
Moser wurde einstimmig und ohne Gegenkandidatur als Nachfolger von Valentin Vogt
gewählt.
Vogt hatte das Präsidium seit 2011 ausgeübt und befunden, nach zwölf Jahren sei es
Zeit für einen Wechsel; er wolle sich aus seinen öffentlichen Funktionen zurückziehen
und sich wieder vermehrt als Unternehmer und Verwaltungsrat betätigen. Zum Ende
seiner Amtszeit zog Vogt eine zurückhaltende Bilanz: Man habe in einem «politischen
Umfeld, in dem der Nationalrat politisch stark nach links gerutscht ist», keine
Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft erreichen können, sondern
die Kraft für Abwehrkämpfe gegen eine Verschlechterung einsetzen müssen. Auch in
Zukunft sah er das liberale Wirtschaftsmodell und die föderalistischen Strukturen unter
Druck, unter anderem weil sich der Staat aufgrund der vielen Krisen jüngst ausgebreitet
habe. Dem müssten die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Einhalt gebieten.
An Vogts Nachfolger Severin Moser hoben verschiedene Zeitungen hervor, dass mit ihm
nach 115 Jahren Verbandsgeschichte und 13 Vorgängern aus dem Industriesektor
erstmals ein Vertreter des Dienstleistungssektors dem SAV vorstehen wird: Moser
hatte sein ganzes Berufsleben in der Versicherungsbranche verbracht.
Verbandspolitische Erfahrungen hatte er als Vorstandsmitglied des
Versicherungsverbands (SVV) sowie als Mitglied des SAV-Vorstandsausschusses
vorzuweisen. Die NZZ sah in seiner Wahl einen fälligen Nachvollzug des wirtschaftlichen
Strukturwandels, zähle doch der Dienstleistungssektor schon seit 50 Jahren mehr
Erwerbstätige als der Industriesektor; mittlerweile betrage der Anteil des ersteren 77
Prozent der Beschäftigten in der Schweiz. In Gewerkschaftskreisen sorgte Mosers
Branchenherkunft indessen gemäss Aargauer Zeitung für «ein gewisses Unbehagen», da
es im Versicherungssektor keine Tradition der Sozialpartnerschaft gebe.
In Interviews mit der Aargauer Zeitung und der NZZ äusserte sich Moser zu seinen
Schwerpunkten. Solche wollte er kurzfristig bei den Diskussionen um die Altersvorsorge
und um ein geregeltes Verhältnis zur EU setzen, langfristig auch bei der Erhaltung des
schweizerischen Berufsbildungssystems und eines liberalen Arbeitsmarkts. Mit Blick auf
die Angebotsseite auf dem Arbeitsmarkt unterstützte er steuerliche Anreize für
Vollzeitpensen, aber auch die öffentliche Subventionierung von
Kinderbetreuungsplätzen. In der Stimmbevölkerung machte Moser eine
wirtschaftskritischere Stimmung aus als früher. Die Gründe dafür sah er in Fällen wie
dem Untergang der CS sowie bei überhöhten Löhnen und Boni einzelner
Spitzenunternehmerinnen und -unternehmer. In Wirklichkeit handle es sich bei solchen
Exzessen aber bloss um Einzelfälle. Verhindert werden müssten sie durch
Verwaltungsräte oder Aufsichtsbehörden. Der SAV habe hingegen keine Handhabe, um
bei «Entgleisungen» einzugreifen.
Seine eigene Entschädigung als SAV-Präsident sei noch nicht geregelt. Sein Vorgänger
Vogt habe das Amt pro bono ausgeübt, aber vorgeschlagen, für Moser eine
Spesenentschädigung einzurichten. Das Geld sei jedenfalls nicht seine Motivation für
die Übernahme des neuen Amts, erklärte Moser. 10
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